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RS OGH 1978/7/14 5Ob607/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1978

Norm

ZPO §393

ZPO §506 Z2 Cb4

Rechtssatz

Ein auf gänzliche Klagsabweisung lautender Abänderungsantrag ist mit einem in einem früheren Verfahrenstadium

ergangenen rechtskräftigen, den Klagsanspruch dem Grunde nach bejahenden Zwischenurteil nicht in Einklang zu

bringen und daher unschlüssig.
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